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Georg Friedrich Händel und Johann Sehafiian Bach
(Zum 250. Geburtstage der beiden Groben)

Von J. B. Hilber, Luzern

Wer denkt wohl daran, wenn er mit „gedankenloler Ehrfurcht" die beiden
Namen „Händel und Bach" wie einen unzertrennlichen Begriff ausbricht, dab

er zwei ganz verfchiedene Welten ahnungslos öffnet, dab er die Fürfien zweier
verfchiedener Reiche nennt Kommt es vielleicht nicht von einem tief im menfch-

lichen Wesen von uralters her lebendigen „Symmetriegefühl", dab wir immer
»zwei" neben einander fiellen wollen, zwei Begriffe, zwei Namen, von Adam
und Eva bis Max und Moritz? Gewib, diefe Doppelbezeichnungen fiellen meifi
zwei irgendwie zufammengehörige Begriffe auf einen gemeinfamen Sockel, es

fiimmt ficher im Groben und Ganzen bei „Schiller und Goethe", bei „Schubert
und Schumann", bei „Chopin und Liszt" etc. Aber eben nur im Groben und

Ganzen, oder vielmehr nur im Äuberlichen, Nebensächlichen. Diefe Verdoppe-

lungsfucht hat das Fatale, dab fie uns vom Wefentlichen wegzieht, dab fie das

äuberlich Gemeinfame überbetont und das Verfchiedene nivelliert oder verfchweigt.

Was denkt man denn z. B. beim Ausbrechen der Namen „Bach und Händel"?
Ja, das find zwei Grobe, welche zur gleichen Zeit gelebt haben, welche beide

grobe Kontrapunktiker waren, (der Laie merkt das an den vielen „Einfügen" in
den Bachfchen und Händelfchen Chören!) und welche man meifiens fymmetrilch
in Gips auf den Klavieren mufikalifcher Familien fieht.

Das find nun allerdings Richtigkeiten, gegen deren Unumfiöblichkeit nicht

aufzukommen ifi. Und fie feheinen diejenigen, welche fie ausfprechen, fo

auszufüllen, dab fie keinen Augenblick verbucht werden, über das Befondere, das

Eigentümliche, das Perfönliche diefer beiden Grobmeifier nachzudenken.
Das allerdings tut weder Bach noch Händel „im Grabe weh", uns aber bringt
es um Erkenntniffe, die wefentlich find zum Erfafien und damit zum mufikalifchen
Verfiehen Bachs und Händeis.

Sehen wir einmal näher zu: Gemeinfam ifi beiden das Geburtsland, das

Geburtsjahr, ja fogar das Geburtsdatum liegt kaum vier Wochen auseinander;


	...

